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MEDIENINFORMATION 
SPERRFRIST: Keine   

Steuerbefreiung des Existenzminimums  

Ablehnende Stellungnahme 

Der Regierungsrat lehnt eine vorgeschlagene Ergänzung des Steuerharmonisie-
rungsgesetzes, wonach das Existenzminimum nicht besteuert werden darf, ab. Eine 

solche Regelung sei verfassungsrechtlich bedenklich und verletze die Tarifhoheit 
der Kantone. 

In seiner Stellungnahme gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung stellt der Re-

gierungsrat fest, im Kanton Nidwalden sei das Existenzminimum bereits nach geltendem 

Recht – zumindest faktisch – steuerfrei, weil kleinere Einkommen – wie auch bei der direk-

ten Bundessteuer – durch das Zusammenwirken von Tarifen und Abzügen von der Steuer-

pflicht ausgenommen seien. Zudem gewähre der Kanton Nidwalden – wie auch der Bund – 

denjenigen steuerpflichtigen Personen, für die infolge einer Notlage die Bezahlung der 

Steuer eine grosse Härte bedeuten würde, einen ganzen oder teilweisen Steuererlass. 

Eine verbindliche Regelung der Steuerbefreiung des Existenzminimums im Steuerharmo-

nisierungsgesetz ist verfassungsrechtlich nicht unbedenklich, denn es gelten auch in die-

sem Zusammenhang die Grundsätze der Allgemeinheit und der Gleichmässigkeit der Be-

steuerung sowie der Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit. Auch wird in unzulässiger Art in die verfassungsrechtlich garantierte Tarifautonomie 

der Kantone eingegriffen. Und schliesslich hat auch das Bundesgericht einen grundrechtli-

chen Anspruch auf Steuerbefreiung im Umfang des Existenzminimums bis heute nicht an-

erkannt. Tarif-, abzugs- und erlassrechtliche Steuervorschriften genügen bereits nach gel-

tendem Recht zur Existenzsicherung und Bekämpfung der Armut auch im Kanton Nidwal-

den. 
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